
Sparkasse Saarbrücken Verwaltungsgebäude Sie erreichen uns in der Zeit  
BIC SAKSDE55XXX Fritz-Dobisch-Str. 12 von 8.00 - 12.00 Uhr und von 13.00 - 16.00 Uhr  
IBAN DE81 5905 0101 0000 0100 09 66111 Saarbrücken freitags bis 14.30 Uhr;  
AV II   IBAN DE92 5905 0101 0000 7060 77  außerhalb dieser Zeit nach Vereinbarung. 
AV FV IBAN DE13 5905 0101 0000 7040 07  

  

 

 

 

Saarbrücken, 15.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in dieser Ausgabe ZVK Info möchten wir Sie auf verschiedene wichtige Sachverhalte aufmerksam 

machen und Ihnen hilfreiche Informationen für Ihre tägliche Arbeit im Zusammenhang mit der Zu-

satzversorgung des öffentlichen Dienstes zur Verfügung stellen. Das ZVK Info 02/2018 richtet 

sich speziell an Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die wissenschaftliche Mitar-

beiter in einem befristeten Arbeitsverhältnis beschäftigen (§ 2 Abs. 2 Tarifvertrag Alters-

versorgung (ATV)). 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Zusatzversorgungskasse 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Neue gesetzliche Unverfallbarkeitsvoraussetzungen 

Die gesetzliche Unverfallbarkeitsfrist von Betriebsrentenansprüchen im Sinne des Betriebsrenten-

gesetzes (BetrAVG) wird durch Artikel 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Umsetzung der EU-

Mobilitätsrichtlinie (BGBl. I Seite 2553) ab dem 01.01.2018 von bisher fünf auf drei Jahre verkürzt. 

Gleichzeitig wird das Mindestalter bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses für die Unverfallbarkeit 

vom 25. auf das 21. Lebensjahr abgesenkt.  
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Die Verkürzung der Unverfallbarkeitsfrist wirkt sich auch bei befristet wissenschaftlich Beschäftig-

ten aus. 

Gemäß § 2 Absatz 2 Tarifvertrag Altersversorgung (ATV) sind Beschäftigte mit einer wissenschaft-

lichen Tätigkeit an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen auf eigenen Antrag unter folgen-

den Voraussetzungen von der Pflicht zur Versicherung zu befreien: 

 Einstellung in ein befristetes Arbeitsverhältnis 

 wegen der Dauer der Befristung des Arbeitsverhältnisses kein Erreichen der Wartezeit von 

60 Umlagemonaten möglich und 

 keine bisherigen Pflichtversicherungszeiten 

Die Neuregelung zur Unverfallbarkeit kann für die Entscheidung, ob sich ein befristet wissenschaft-

lich Beschäftigter von der Pflichtversicherung zugunsten der freiwilligen Versicherung befreien 

lässt, von Bedeutung sein. Da ab 1. Januar 2018 eine gesetzlich unverfallbare Anwartschaft be-

reits nach drei Jahren erreicht werden kann und für wissenschaftlich Beschäftigte weiterhin das 

Wahlrecht zwischen der Pflichtversicherung und der Freiwilligen Versicherung besteht, ergibt sich 

daraus ein gesteigertes Informationsbedürfnis für die betroffenen Beschäftigten. Die Beschäftigten 

sollten für ihr Wahlrecht deshalb sowohl die Unterschiede zwischen Pflichtversicherung und Frei-

williger Versicherung kennen als auch über die Neuregelung zur gesetzlichen Unverfallbarkeit ab 

1. Januar 2018 informiert sein.  

Zur Information Ihrer entsprechenden (ggf. zukünftigen) Beschäftigten können Sie ein entspre-

chendes Merkblatt für wissenschaftliche Mitarbeiter unter https://www.rzvk-

saar.de/jfs/findform?shortname=Z_MerklattWIMI&formtecid=2&areashortname=zvk abrufen. Die 

neuen gesetzlichen Unverfallbarkeitsvorschriften wurden dort unter „Wichtige Hinweise zur Warte-

zeit“ (Nr. 5) ergänzt: 

 

 

 

Eine Anpassung der entsprechenden tarifrechtlichen Regelungen im ATV ist bislang nicht erfolgt. 

 

https://www.rzvk-saar.de/jfs/findform?shortname=Z_MerklattWIMI&formtecid=2&areashortname=zvk
https://www.rzvk-saar.de/jfs/findform?shortname=Z_MerklattWIMI&formtecid=2&areashortname=zvk
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ZVK Info in elektronischer Form 

Um Sie noch aktueller, schneller und effektiver informieren zu können, erhalten Sie die ZVK-

Informationen nur noch in elektronischer Form. 

Wir reduzieren damit unsere Druck– und Portokosten und darüber hinaus tun wir etwas für die 

Umwelt, indem wir Papier und CO2 einsparen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impressum 

Fritz-Dobisch-Str. 12 
66111 Saarbrücken 
Postfach 10 24 32 
66024 Saarbrücken 
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